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Themen

■Agrarpolitik

■Schleppschlauch

■Anpassungen IP-Suisse

■PCB-Sanierung

■Klimastrategie

■ Informationen Veterinäramt

■Herdeschutz

■Futterbau und Wasserkreuzkraut

■Diverses (Mauswieselförderung, Weiterbildungsprogramm, 
Rückblick OLMA-Genussmarkt
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Agrarpolitik –
Verordnungspaket 2023

Anpassungen - Sömmerung

▪ Zusatzbeitrag für die Umsetzung einzelbetrieblicher 
Herdenschutzmassnahmen für Ziegen und Schafe, 
(Fr. 250.00/ Normalstoss (effektive Bestossung))

▪ Mulchen zur Weidepflege -> neu auf allen Flächen ohne 
Bewilligung möglich (mit Ausnahme der Naturschutzflächen!) 

▪ Mulchen zur Entbuschung -> es ist weiterhin eine kantonale 
Bewilligung notwendig.
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Anpassungen - Produktionssystembeiträge

▪ Weidebeitrag im Herbst:                                                     
falls die Vegetationsruhe vor Ende Oktober beginnt: 4 Aren 
pro GVE anstatt 70 % des Tagesbedarfs an TS

Neuer Beitrag – Produktionssystembeiträge

▪ Beitrag für die längere Nutzungsdauer von Kühen             
Der Beitrag für die längere Nutzungsdauer von Kühen 
beträgt maximal Fr. 100.-

Anpassungen – Biodiversitätsbeiträge

▪ Mähweidenutzung auf Uferwiesen ist neu erlaubt
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Umlagerungen der 
Direktzahlungen per 2024

Reduktion des Basisbeitrags Versorgungssicherheit um 
100 Franken je Hektare (von 700 Fr. auf neu 600 Fr/ha)

Reduktion des Basisbeitrags Versorgungsicherheit für 
Dauergrünflächen, die als BFF bewirtschaftet werden um 
50 Franken je Hektare (von 350 Fr. auf neu 300 Fr.)

jedoch Ausgleich durch den Anstieg des                                         
Produktionserschwernisbeitrags in der Hügel- und Bergzone  
(Bergzone I von 410 Fr. auf neu 510 Fr/ha., Bergzone II von 
450 Fr./ha auf neu 550 Fr./ha)
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Reduktion des BTS-Beitrags um 

▪ 15 Fr. je GVE (von 90 Fr. auf neu 75 Fr./GVE) bei der 
Rindergattung

▪ 25 Fr. je GVE (von 155 Fr. auf neu 130 Fr./GVE) bei der 
Schweinegattung

▪ 45 Fr. je GVE (von 280 Fr. auf neu 235 Fr./GVE) beim 
Nutzgeflügel
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Reduktion der BFF-Beiträge (Biodiversitätsförderbeiträge) für 
Flächen der Qualität I

Extensive Wiesen
Bergzone I und II 
Minus Fr. 200 /ha

Wenig intensive Wiesen
Bergzone I und II 
Minus Fr. 150 /ha

Extensive Weiden
Bergzone I und II 
Minus Fr. 150 /ha



Zwei Betriebsbeispiele

Betrieb 1

38.66 ha LN in der 
Bergzone II,

27.11 % BFF

6.44 ha extensive Wiese 

- 1288.00 Fr. QI Beitrag

2.57 ha extensive Weide

- 385.50 Fr QI Beitrag

1.41 ha Streue

0.06 ha Hecke

Total: - 1673.50 Fr. 
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Betrieb 2

28.63 ha LN in der 
Bergzone II,

8.00 % BFF

0.95 ha extensive 
Wiese 

- 190.00 Fr. QI Beitrag

1.16 ha Streue

Total: - 190.00 Fr. 

Kompensation, aber 

wie?



Blick auf das 
Flächenverzeichnis
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Der Aufwand für Aufwertungsmassnahmen ist nicht zu unterschätzen, bis 
Ende 2026 können sie aber über Landschaftsqualitätsbeiträge oder teilweise 
auch mit Naturschutzgeldern grosszügig unterstützt werden.

-> Kontaktaufnahme mit Rahel Mettler

Auch die Abmeldung von BFF kann eine Kompensationsstrategie sein, denn 
ein Ausstieg ist bei sinkenden Beiträgen sanktionsfrei möglich, sogar wenn 
Verträge Qualität II oder Vernetzung bestehen, nicht aber bei 
Naturschutzverträgen.

Dieser Schritt will jedoch gut überlegt sein, da sich nicht jede BFF aufgrund 
ihrer Standortvoraussetzungen beliebig intensivieren lässt. Auch forderen
private Label-Organisationen meist höhere BFF-Anteile, als der ÖLN sie 
verlangt.
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digiFLUX

Digitalisierung - digiFLUX
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Anwendung von Nährstoffen kann 
freiwillig erfasst werden



Ein Gesamtökosystem von 
Schnittstellen
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Bsp. Barto



Barto
der digitale Hofmanager



Sozialversicherungsschutz
für die mitarbeitende Ehepartnerin oder den Ehepartner, resp. die 
Partnerin oder den Partner von eingetragenen Partnerschaften

Inkrafttreten am 1. Januar 2027
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Geht erst in 

Vernehmlassung!



Entwicklung der Agrarpolitik
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Schleppschlauch –
Obligatorium ab 2024



Aktualisierte Schleppschlauch-Karte ist ab 
Erhebung im Februar im AgriGis

aufgeschaltet

Neuberechnung Hangneigung

▪ Die Formel zur Berechnung der Hangneigung wurde angepasst
▪ Dies ergibt geringfügige Änderungen bei den pflichtigen und 

nichtpflichtigen Flächen
▪ Die Karte im AgriGis ist bereits mit den neuen Hangneigungen 

aufgeschaltet
▪ Bitte überprüft eure schleppschlauchpflichtigen Flächen nochmals!











▪ Rot schraffiert ist die pflichtige Fläche 
(Flächen sind aktualisiert bis Dezember 2023)

▪ Pflicht oder Nichtpflicht ist auf Betrieb abgestimmt

▪ 6kg zusätzlicher Stickstoff pro Hektare in der Suisse-Bilanz



Dünger-Gehalt im HODUFLU

▪ Abgeber sollen jährlich die Gehalte der Dünger überprüfen
▪ Betriebe mit NPr-Futter können den Gehalt der Gülle bei der Impex-

Bilanz oder Lineare Korrektur ablesen
▪ Bei nicht Standartwerten muss eine Berechnung im HODUFLU 

hinterlegt werden (z.B. Impex, Lineare Korrektur).



Wichtigste Anpassungen 
IP Suisse Biodiversität
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Ziele: 

• Ausbau der Bemühungen zur 
Erhaltung und Förderung der 
Biodiversität mit Flächen- und 
Qualitätsziele

• Vereinfachung des Systems



Wichtigste Anpassungen 
IP Suisse Biodiversität

■ Kernelemente – Übergangsphase bis 2026

• Statt 7% BFF (ÖLN) mindestens 9% BFF

• Mehr wertvolle BFF auf Ackerfläche

• Überführung der Projektqualität in QII

• Neu wird bei der Punkteerfassung das Punktepotential angezeigt
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Erfassung bei www.ipsuisse.ch kommt allgemein kompakter und 
einfacher daher, bei Fragen Luzia Bucheli oder Bruno Schürpf

http://www.ipsuisse.ch/


Wichtigste Anpassungen 
IP Suisse Biodiversität

■ Wichtigste Änderungen

• Strukturvielfalt Hecke (pro 7 Are Hecke eine Strukturvielfalt)

• Nützlingsstreifen auf der offenen Ackerfläche

• Getreide in weiter Reihe

• Mais mit Klee-Gras Untersaat

• Vollständiger Verzicht auf PSM im Ackerbau (wie extenso)

• Verzicht Herbizid im Ackerbau (wie extenso)

• Genereller Verzicht auf Mähaufbereiter kann angerechnet werden (ist 
aber keine Pflicht!!)

• Feldrandbewirtschaftung (nur Ackerbau)

• Genetische Vielfalt (vereinfachte Erfassung)
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Sanierung von PCB belasteten Gebäuden in 
der Landwirtschaft



PCB (Polychlorierte Biphenyle) 

• Bauchemikalie; bis 1972 für Anstriche und Dichtungsmassen eingesetzt

• Seit 1986 in der Schweiz generell verboten

• Aufnahme vorwiegend über Lebensmittel

• In fetthaltigen Lebensmitteln Gehalt höher

• Leber- Milz- und Nierenschäden bei Menschen

• Wird im Körper schlecht abgebaut



PCB-Vorkommen in 
Landwirtschaft

■ Gebäuden vor 1980

• Dichtungen und Wandanstriche

• Korrosionsschutz

• Futterkrippen

• Silowände

• Fugendichtungen





Bundesbeiträge für 
PCB-Sanierung 

■ Bis Jahr 2026 75% der Sanierungskosten

■ Bis Jahr 2030 50% der Sanierungskosten

■ Anfragen und Gesuchseinreichung muss frühzeitig erfolgen, die 
Beitragszusicherung muss zwingend vor Sanierung vorliegen. 

Meliorationsamt Fatima Sgro







Strategie

• Erstellt im Auftrag des Bundesrates verabschiedet von drei Bundesämter 
(BAFU, BLV, BLW)

• Betrachtet das Ernährungssystem inkl. Landwirtschaft

• Besteht aus zwei Teilen

• Teil 1: Grundsätze, Ziele, Stossrichtungen

• Teil 2: Massnahmenplan

• Klimastrategie (admin.ch)

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/umwelt/klima0.html




Inhalt
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Herdeschutz



Herdenschutz

■ Wolfsverbreitung in der Schweiz (KORA 2023)

• Über 300 Tiere nachgewiesen 

• 31 Wolfsrudel, 9 Wolfsrudel sind grenzüberschreitend 



Herdenschutz

■Aktuelle Situation im Appenzellerland

• Wolfsrisse
2023: keine 
2022: ein Schaf (AR)
2021: 2 Schafe und eine Hirschkuh (AR)

■Änderung des Jagdgesetzes und der Jagdverordnung auf 1.12.2023

• Präventive Regelung während 2 Jahren möglich, wenn ein Rudel eine 
Gefahr darstellt

• Untere Schwelle von 12 Rudeln



Technischer Herdenschutz

■ Zäune

• Weidenetze von 0.9 m Höhe mit konstanter Stromspannung von 
mind. 3000 Volt

• Litzenzäune mit 4 Litzen und 0.9 m hoch, stromführend

• Knotengitter, verstärkt mit elektrischem Stoppdraht auf 
Aussenseite, 15-20 cm ab Boden; Band auf Höhe von 1.05 bis 1.2 
m anbringen



Herdenschutzhunde

• Effektive Massnahme

• Einsatz und Haltung ist anspruchsvoll

• Beratung, Gutachten und Ausbildung des Hundehalters notwendig

• Interessierte Tierhalterinnen können sich gerne an die kant. 
Herdenschutzberatung wenden



Herdenschutzmassnahmen

■ SMS-Wolfswarndienst

■AR: Neue Teilnehmer am SMS-Dienst können ihre Handy-Nummer 
melden an: landwirtschaft@ar.ch

■AI: Neue Teilnehmer am SMS-Dienst können ihre Handy-Nummer melden 
an: carmen.naef@lfd.ai.ch

mailto:landwirtschaft@ar.ch


Herdenschutz - Beratungsstellen
■Beratung in Ausserrhoden

■ Beratung zum Herdenschutz:

■ Sven Baumgartner, sven.baumgartner@sg.ch, 079 431 73 85

■ Koordination, Unterstützungsgesuche: 

■ Irene Mühlebach, irene.muehlebach@ar.ch, 071 353 67 56

■ Beratung in Innerrhoden

■ Beratung und Unterstützungsgesuche Herdenschutz 

■ Carmen Näf, carmen.naef@lfd.ai.ch, 071 788 95 82

mailto:sven.baumgartner@sg.ch
mailto:irene.muehlebach@ar.ch
mailto:carmen.naef@lfd.ai.ch


Informationen aus dem 
Veterinäramt beider Appenzell

Moderhinke und Vogelgrippe



Nationales 
Bekämpfungsprogramm
■ Start:

■ Herbst 2024

■ Dauer: 

■ 5 Jahre





■ Start:

■ Herbst 2024

■ Dauer: 

■ 5 Jahre

Sperre Tierverkehr

Veterinäramt wird 
noch informieren



Vogelgrippe
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Lage

■ Das Virus hat sich in Europa etabliert.

■ Es muss jederzeit mit einem Eintrag gerechnet werden.

■ Haupteintragsquelle sind Wild- und Wassergeflügel.



Empfehlungen

Aktuell gelten keine 

Massnahmen.

■Es wird empfohlen, die 
Gehege für die nächste 
Vogelgrippe-Saison 
auszurüsten. 



Registrierung

■Die Haltung von Geflügel (auch Hobbyhaltungen muss beim kantonalen 

Landwirtschaftsamt registriert werden.

Informationen
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/

uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html



Rückblick Futterbaubegehung
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Wasserkreuzkraut



Steckbrief WKK

■ Wuchs:

• 15 – 50 cm Höhe

• bildet bodennahe Blattrosette, ist zur Blüte noch vorhanden

• 2-jährige Pflanze, im 1. Jahr nur Rosettenbildung

■ Blüte

• gelb blühend, Zungen- und Röhrenblüten in 2-3 cm breitem 
Körbchen (wie Gänseblümchen)

• vor Blüte abgemäht, treibt WKK erneut Blütenstängel mit Blüten aus

• Blühzeit: Juni bis Oktober



WKK - Giftpflanze

■ ganze Pflanze ist sehr giftig +++ (nach CliniPharm CliniTox)

Giftstoff: Pyrrolizidin-Alkaloide; sind bitter

■ Nach der Toxikologin Jacqueline Kupper, Tierspital Zürich, fressen ältere 
Tiere WKK auf der Weide nur, wenn nichts Fressbares mehr vorhanden ist. 
Jüngere Tiere hingegen können ohne weiteres WKK fressen. 

■ Beim Heuen oder Silieren werden die Alkaloide NICHT abgebaut. Doch 
vermindert das Konservieren die Bitterkeit, so dass WKK gefressen wird.

■ Standort: in der Regel feuchte, nasse Wiesen

■ Keimzeit: ca. 10 Tage

■ Anzahl Samen: 1’000 bis 10’000 je Pflanze
■ Keimfähigkeit: Lichtkeimer, bis 10 Jahre



WKK - Symptome

• Die empfindlichsten Tiere sind Schwein, Pferd, Rind und Huhn.

• Die Abbaustoffe reichern sich beim Tier in der Leber an. Ab einer kritischen 
Menge wird das Tier krank oder es stirbt. 

• Krankheitssymptome: Kolik, blutiger Durchfall



WKK - Rosette



WKK in Blüte



WWK und Jakobskreuzkraut



Fundort – Schiessstand Teufen



Untypischer Standort – nicht 
feucht



WKK in Weide



Mauswieselförderung

- In der Schweiz auf der roten Liste und national prioritäre Art
- Hauptursachen (noch nicht vollständig erforscht) für den Rückgang der 

Populationen: Habitatsqualitätsverlust und -rückgang, fehlende Vernetzungs-
und Kleinstrukturen, Wühlmausgifte, Feinde (Katzen, Hunde), lokaler Mangel 
an Feldmäusen

- Tunnelgänger, auf Wühlmäuse, insbesondere Erd- und Feldmäuse spezialisiert
- WWF Artförderungsprojekte in der Ostschweiz, Kanton Appenzell I.Rh.  beteiligt 

sich daran



Mauswieselförderung

- Flinker Mausejäger

- Deckungsstrukturen Ast- und Steinhaufen
- WWF freiwilligen Arbeitseinsatz
- Aufgebrachte Arbeitszeit vergütet
- Landwirte/-innen werden kontaktiert



Kursdaten

■Anwendung Milchleistungsprüfung/Fachreferat Eutergesundheit, 
noch offen

■Hochstamm Schnitt- und Pflegekurs,
Samstag, 17. Februar 2024

■Hausmittel für Tier und Mensch – selber machen, 
Dienstag, 12. März 2024

■Kneippwickel und Auflagen, 
Dienstag, 19. März 2024

■Speisepilze selber züchten für Einsteiger/Innen, 
Samstag, 23. März 2024



Kursdaten

■Mauserkurs für Bäuerinnen, Bauern und Kinder, 
Mittwoch, 17. April 2024

■Natürliche Mäuse- und Schädlingsbekämpfung, 
Freitag, 28. Juni 2024

■Mähen mit der Sense und diese pflegen, 
Samstag Juni 2024

■Ackerbau im Appenzellerland, 
Freitag, 05.Juli 2024

Anmeldungen bei Sekretariat LFD



Weitere Daten und Themen:

■Strukturdatenerhebung ab 06. Februar bis 29. Februar 2024

■Diskussionsabend Viehschau Appenzell am 11. März 2024

■ Infoabend mit Bauernverband, Bäuerinnenverband und 
Agrisano zum Thema Sozialversicherungen



Regio-Genussmarkt Olma 2023
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